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Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
der Stadt Varel 

 
in der Fassung der 2. Änderungsordnung vom 

24.07.2014 

 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 4 der Hauptsatzung für die Stadt 
Varel hat der Rat der Stadt Varel in seiner Sitzung am 
28.06.2001 folgende Ausschreibungs- und Vergabeord-
nung beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
 
Für die Ausschreibung und Vergabe von Lieferungen und 
Leistungen sind insbesondere maßgebend: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
der Stadt Varel (AVO) 

 
vom …….. 

 
 
 
Aufgrund des § 3 Abs. 2 der Hauptsatzung für die Stadt 

Varel hat der Rat der Stadt Varel in seiner Sitzung am 
……… folgende Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
beschlossen: 
 

 
§ 1 

Anzuwendende Vorschriften 

 
Für die Ausschreibung und Vergabe von öffentlichen 
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen und von 
Rahmenverträgen sind insbesondere maßgebend: 

 
1. das Niedersächsische Tariftreue- und Vergabe-

gesetz (NTVergG), 

 
2. die Verordnung über Auftragswertgrenzen und 

Verfahrenserleichterungen zum Niedersächsi-
schen Tariftreue- und Vergabegesetz (Niedersäch-
sische Wertgrenzenverordnung – NWertVO), 

 

Generell: 
- Absätze anstelle Nummern 
- Überschriften für die Paragrafen 
 
Offizielle Abkürzung „AVO“ mit 
aufführen 
 
 
 
 
Redaktionelle Änderung; die 
Ermächtigung für die AVO ist nun 
in § 3 Abs. 2 der Hauptsatzung 
enthalten. 
 
 
 
 
 
Übernahme der Bezeichnungen 
aus dem NTVergG 
Doppelpunkt streichen 
 
Das NTVergG ist seit 2014 (ge-
ändert ab 01.01.2020) anzuwen-
den. 
Die NWertVO ist seit 2014 (geän-
dert ab 08.04.2020) anzuwenden. 
 
 
 
 



 
1. Für alle Bauleistungen die Vergabe- und Vertrags-

ordnung für Bauleistungen (VOB) in ihrer jeweils gül-
tigen Fassung, 

 
2. für alle anderen Lieferungen und Leistungen die 

Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) 
in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 
 
 
 
 
 
 
Für die Handhabung der vergaberechtlichen Bestimmun-
gen gelten ergänzend die Vorschriften dieser Ausschrei-
bungs- und Vergabeordnung. 

 
Bei Maßnahmen, die gefördert werden, sind zusätzlich 
die durch die jeweiligen Bewilligungsbescheide vorge-
schriebenen Bestimmungen zu beachten. 
 
 

§ 2 

 
 

1. Für die Vergabearten Freihändige Vergabe und Be-
schränkte Ausschreibung gelten die Wertgrenzen der 
Verordnung über Auftragswertgrenzen zum Nieder-
sächsischen Tariftreue- und Vergabegesetz (Nieder-
sächsische Wertgrenzenverordnung – NWertVO). Bei 
einem Auftragswert oberhalb der aufgeführten Wert-
grenzen für eine Beschränkte Ausschreibung ist eine 
Öffentliche Ausschreibung vorzunehmen. 

 
3. für alle Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsord-

nung für Bauleistungen (VOB) in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung, 

 
4. für Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb 

der EU-Schwellenwerte die Unterschwellen-
vergabeordnung (UVgO) in ihrer jeweils gültigen 
Fassung, 

 
5. für Aufträge, deren geschätzter Auftrags- oder Ver-

tragswert die EU-Schwellenwerte erreicht oder 
übersteigt, die Verordnung über die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV). 

 
Für die Handhabung der vergaberechtlichen Bestimmun-
gen gelten ergänzend die Vorschriften dieser Ausschrei-
bungs- und Vergabeordnung. Bei Maßnahmen, die ge-
fördert werden, sind zusätzlich die durch die jeweiligen 
Bewilligungsbescheide vorgeschriebenen Bestimmungen 
zu beachten. 
 
 
 

§ 2 
Auswahl der Vergabearten 

 

(1) Für die Vergabearten Freihändige Vergabe bzw. 
Verhandlungsvergabe und Beschränkte Ausschrei-
bung gelten die Wertgrenzen der Verordnung über 
Auftragswertgrenzen zum Niedersächsischen Ta-
riftreue- und Vergabegesetz (Niedersächsische 
Wertgrenzenverordnung – NWertVO). Bei einem 

Auftragswert oberhalb der aufgeführten Wertgrenzen 
für eine Beschränkte Ausschreibung ist eine Öffentli-

 
Streichen, da überflüssig 
Hinweis auf die geltende Fassung 
ist nicht notwendig 
 
Hinweis auf die seit dem 
01.01.2020 anzuwendende UVgO 
 
Hinweis auf Fassung streichen (s. 
o.) 
Hinweis auf die seit dem 
18.04.2016 anzuwendende VgV 
 
 
 
 
 
Absatz zwischen den beiden Sät-
zen entfernen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuer Begriff in der UVgO 
 
Die vollständige Bezeichnung der 
NWertVO ist jetzt in § 1 S. 1 Nr. 2 
enthalten. 
 
 



 

 
2. Von der vorgeschriebenen Vergabeart darf nur aus-

nahmsweise aus Gründen der Zweckmäßigkeit oder 
Wirtschaftlichkeit abgewichen werden. 

 
3. Es ist nicht zulässig, Aufträge aufzuteilen, um die 

vorstehenden Bestimmungen zu umgehen. 
 

 
§ 3 

 

 
1. Wird freihändig vergeben, so ist eine formlose Preis-

umfrage (Einholung von mindestens drei Angebo-
ten) vorzunehmen, wenn die Auftragssumme den 
Betrag von 3.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer vo-
raussichtlich übersteigen wird, sofern nicht durch die 
Niedersächsische Wertgrenzenverordnung ein ande-
rer Mindestauftragswert für die Preisumfrage vorge-
sehen ist. 

 
 
 
 
 
 
 

2. An einer Beschränkten Ausschreibung sind mindes-
tens drei Unternehmer zu beteiligen. 

 

 

 

 

 

che Ausschreibung vorzunehmen. 

 
(2) Von der vorgeschriebenen Vergabeart darf nur aus-

nahmsweise aus Gründen der Zweckmäßigkeit oder 
Wirtschaftlichkeit abgewichen werden. 

 
(3) Es ist nicht zulässig, Aufträge aufzuteilen, um die 

vorstehenden Bestimmungen zu umgehen. 
 

 
§ 3 

Aufzufordernde Unternehmen 

 

(1) Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträgen und von Rahmenverträgen bis zu 
einem voraussichtlichen Auftragswert von 
10.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer sollen in der 
Regel mindestens drei Unternehmen in einem 
formlosen Verfahren zur Angebotsabgabe aufge-
fordert werden, sofern nicht begründete Ausnah-
mefälle vorliegen oder ein Direktauftrag zulässig 
ist. 
 
 
 
 
 
 

(2) Bei einer Freihändigen Vergabe bzw. Verhand-
lungsvergabe oberhalb eines voraussichtlichen 
Auftragswertes von 10.000,00 Euro ohne Umsatz-
steuer und bei einer Beschränkten Ausschreibung 
sollen in der Regel mindestens drei Unternehmen 
zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zukünftig Klarstellung: Oberhalb 
von 10.000 Euro ohne Umsatz-
steuer wird eine Freihändige 
Vergabe bzw. Verhandlungsver-
gabe mit den dazugehörenden 
Formvorschriften durchgeführt. 
Bis zu 10.000 Euro ohne Umsatz-
steuer ist die Einholung von An-
geboten formlos möglich; im Re-
gelfall sollen aber auch hier drei 
Angebote eingeholt werden, um 
eine sparsame und wirtschaftliche 
Haushaltswirtschaft zu gewähr-
leisten. Für Direktaufträge gelten 
vorgegebene Wertgrenzen: Im 
Rahmen der VOB/A bis 3.000,00 
Euro ohne Umsatzsteuer, im 
Rahmen der UVgO bis 1.000,00 
Euro ohne Umsatzsteuer. 
 
VOB/A und UVgO verwenden den 
Begriff „Unternehmen“ 



 
3. Bei Freihändiger Vergabe und Beschränkter Aus-

schreibung werden die zur Angebotsabgabe aufzu-
fordernden Unternehmer vom Bürgermeister festge-
legt. Er kann seine Entscheidungsbefugnis bis zu 
bestimmten Beträgen oder für mehrere bestimmte 
Bereiche schriftlich auf andere Bedienstete übertra-
gen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 

 

 
1. Zu Lieferungen und Leistungen werden nur in per-

sönlicher und sachlicher Beziehung zuverlässige 
Unternehmer zugelassen, die ihren Verpflichtungen 
gegenüber den Steuerbehörden, der Sozialversiche-
rung und den Berufsgenossenschaften nachgekom-
men sind. 

 
2. Soweit vergaberechtliche Vorschriften nicht entge-

genstehen, ist vom Unternehmer eine Tariftreueer-
klärung zu fordern. 

 

 
(3) Bei Freihändiger Vergabe bzw. Verhandlungs-

vergabe und bei Beschränkter Ausschreibung 

werden die zur Angebotsabgabe aufzufordernden 
Unternehmen vom Bürgermeister festgelegt. Er 

kann seine Entscheidungsbefugnis bis zu bestimm-
ten Beträgen oder für mehrere bestimmte Bereiche 
durch Dienstanweisung oder schriftlich durch 
Einzelregelung auf andere Bedienstete übertragen. 

 
 
 
(4) Wenn bei Öffentlichen Ausschreibungen zu befürch-

ten ist, dass die Zahl der Angebote für eine ausrei-
chende Auswahl zu gering sein wird, sollen wäh-
rend der Ausschreibungsfrist leistungsfähige Unter-
nehmen zur Mitbeteiligung aufgefordert und evtl. 
auch die Ausschreibungsunterlagen an diese 
übersandt werden. 

 
 

§ 4 
Eignung der Unternehmen 

 
(1) Zu Lieferungen und Leistungen werden nur in 

persönlicher und sachlicher Beziehung zuverlässi-
ge Unternehmen zugelassen, die ihren Verpflich-

tungen gegenüber den Steuerbehörden, der Sozial-
versicherung und den Berufsgenossenschaften 
nachgekommen sind. 

 
(2) Soweit vergaberechtliche Vorschriften nicht entge-

genstehen, ist von den Unternehmen eine Ta-

riftreueerklärung zu fordern. 

 

 
Begriffsergänzung 
 
 
s. o. 
 
 
Delegation auch durch Dienstan-
weisung möglich (z. B. durch die 
Allgemeine Dienst- und Ge-
schäftsanweisung – ADGA) 
 
Bisher in § 5 Nr. 1 geregelt 
 
 
 
s. o. 
Streichen, da die Öffentliche Aus-
schreibung in der Regel über 
elektronische Medien abgewickelt 
wird 
 
 
 
 
 
s. o. 
 
 
 
 
 
s. o. 
 
 



3. Für den Fall der Abgabe einer unrichtigen Erklärung 
nach den Nrn. 1 und 2 hat die Stadt sich einen 
Rücktritt vom Vertrag vorzubehalten. Ferner sind Un-
ternehmer, die eine derartige unrichtige Erklärung 
abgegeben haben, sowie Unternehmer, die mangel-
hafte Lieferungen oder Leistungen erbracht haben, 
vorübergehend von Lieferungen und Leistungen an 
die Stadt auszuschließen. Über die Wiederzulas-
sung eines solchen Unternehmers zu dem Kreis bei 
der Beschränkten Ausschreibung oder Preisumfra-
gen zu beteiligenden Unternehmer entscheidet der 
Bürgermeister. 

 

 

 
§ 5 

 

 
1. Wenn bei Öffentlichen Ausschreibungen zu befürch-

ten ist, dass die Zahl der Angebote für eine ausrei-
chende Auswahl zu gering sein wird, sollen während 
der Ausschreibungsfrist leistungsfähige Unterneh-
mer zur Mitbeteiligung aufgefordert und evtl. auch 
die Ausschreibungsunterlagen an diese übersandt 
werden. 

 
2. Die eingehenden Angebote bei Beschränkter oder 

Öffentlicher Ausschreibung sind auf dem geschlos-
senen Umschlag mit dem Eingangsstempel zu ver-
sehen und dann beim zuständigen Amt unter Ver-
schluss zu verwahren. 

 
3. Gehen bei Ausschreibungen nur ein oder zwei An-

gebote ein, so ist die Ausschreibung in der Regel 
wegen mangelnder Auswahlmöglichkeiten aufzuhe-

(3) Für den Fall der Abgabe einer unrichtigen Erklärung 
nach den Nrn. 1 und 2 hat die Stadt sich einen 
Rücktritt vom Vertrag vorzubehalten. Ferner sind Un-
ternehmen, die eine derartige unrichtige Erklärung 
abgegeben haben, sowie Unternehmen, die man-

gelhafte Lieferungen oder Leistungen erbracht ha-
ben, vorübergehend von Lieferungen und Leistun-
gen an die Stadt auszuschließen. Über die Wieder-
zulassung eines solchen Unternehmens zu dem 
Kreis der bei der Beschränkten Ausschreibungen 
oder Freihändigen Vergaben bzw. Verhandlungs-
vergaben zu beteiligenden Unternehmen entschei-

det der Bürgermeister. 
 
 

§ 6 
Behandlung der eingegangenen Angebote 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Die eingehenden Angebote bei Beschränkter oder Öf-
fentlicher Ausschreibung sind auf dem geschlossenen 
Umschlag mit dem Eingangsstempel, Uhrzeit und Na-
menszeichen zu versehen und dann bei der zuständi-
gen Vergabestelle unter Verschluss zu verwahren. 
 
(3) Gehen bei Ausschreibungen nur ein oder zwei 

Angebote ein, so ist die Ausschreibung in der 
Regel wegen mangelnder Auswahlmöglichkei-

 
 
 
s. o. 
s. o. 
 
 
 
s. o. 
 
Begriffe wie in VOB/A bzw. UVgO 
s. o. 
 
 
 
Tausch der §§ 5 und 6 
 
 
Nun in § 3 Abs. 4 geregelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festhalten des genauen Ein-
gangszeitpunkts, um die wertba-
ren Angebote festzustellen 
 
Entscheidend sind die Wirtschaft-
lichkeit des Angebotes und bei 
Beschränkten Ausschreibungen 



ben und zu wiederholen, wobei ggf. die Ausschrei-
bungsart zu wechseln ist. Über Ausnahmen, die 
insbesondere wegen drohender Verzögerungen des 
ganzen Vorhabens nötig sein können, entscheidet 
der Bürgermeister bei Aufträgen bis zu einer voraus-
sichtlichen Auftragssumme in Höhe von 40.000,00 
Euro (ohne Umsatzsteuer), ansonsten der Verwal-
tungsausschuss. 

 
 
 

§ 6 

 

 
1. Die Leistungsverzeichnisse sind so sorgfältig und 

ausführlich aufzustellen, dass Unklarheiten und Un-
vollständigkeiten bei der Ausfüllung durch die Un-
ternehmer ausgeschlossen sind. In die Leistungs-
verzeichnisse dürfen keine Positionen über Unvor-
hergesehenes mit festen Beträgen eingesetzt wer-
den. 

 
 
 

2. In die Vorbemerkungen sind neben den ergänzen-
den technischen Bestimmungen als besondere Ver-
tragsbedingungen diejenigen Bestimmungen aufzu-
nehmen, die die allgemeinen Vertragsbedingungen 
als Spielraum für individuelle Regelungen zulassen 
(insbesondere Vertragsstrafen, Form der Abnahme, 
Garantiefristen, Sicherheitsleistungen für bestimmte 
Zeiten). 

 
3. Die Vorbemerkungen zu den Leistungsverzeichnis-

sen müssen bei Angebotsabgabe durch den Bieten-

ten aufzuheben und zu wiederholen, wobei ggf. 
die Ausschreibungsart zu wechseln ist. Über 
Ausnahmen, die insbesondere wegen drohen-
der Verzögerungen des ganzen Vorhabens nötig 
sein können, entscheidet der Bürgermeister bei 
Aufträgen bis zu einer voraussichtlichen Auf-
tragssumme in Höhe von 40.000,00 Euro (ohne 
Umsatzsteuer), ansonsten der Verwaltungsaus-
schuss. 

 
 

§ 5 
Vergabeunterlagen 

 
(1) Die Leistungsverzeichnisse sind so sorgfältig und 

ausführlich aufzustellen, dass Unklarheiten und Un-
vollständigkeiten bei der Ausfüllung durch die Un-
ternehmen ausgeschlossen sind. Bedarfs- und 
Eventualpositionen dürfen nur in begründeten 
Ausnahmefällen von untergeordneter Bedeu-
tung aufgenommen werden. In die Leistungsver-

zeichnisse dürfen keine Positionen über Unvorher-
gesehenes mit festen Beträgen eingesetzt werden. 

 
(2) In die Vorbemerkungen sind neben den ergänzen-

den technischen Bestimmungen als besondere Ver-
tragsbedingungen diejenigen Bestimmungen aufzu-
nehmen, die die allgemeinen Vertragsbedingungen 
als Spielraum für individuelle Regelungen zulassen 
(insbesondere Vertragsstrafen, Form der Abnahme, 
Garantiefristen, Sicherheitsleistungen für bestimmte 
Zeiten). 

 
(3) Die Vorbemerkungen zu den Leistungsverzeichnis-

sen müssen bei Angebotsabgabe durch den Bieten-

die ausreichende Anzahl der be-
teiligten Unternehmen. Auf die 
Anzahl der eingegangenen Ange-
bote kommt es letztlich nicht an. 
Diese Regelung wird daher ge-
strichen. 
 
 
 
 
 
Tausch der §§ 5 und 6 entspre-
chend der Reihenfolge in verga-
berechtlichen Vorschriften 
 
 
 
Ergänzung zur sorgfältigen Vor-
bereitung von Leistungsverzeich-
nissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



den ausdrücklich anerkannt werden. In dem Auf-
tragsschreiben ist darauf hinzuweisen, dass diese 
anerkannten Bedingungen mit der Auftragserteilung 
Bestandteil des Vertrages werden. 

 
 
§ 7 

 

 
1. Für die Entscheidung über die Vergabe gelten folgen-

de Regelungen: 

 
a)   Über Aufträge bis zu einer voraussichtlichen Auf-

tragssumme in Höhe von 40.000,00 Euro (ohne 
Umsatzsteuer) entscheidet der Bürgermeister, 
in den übrigen Fällen der Verwaltungsaus-
schuss. Der Bürgermeister kann seine Ent-
scheidungsbefugnis bis zu bestimmten Beträ-
gen oder für bestimmte Bereiche schriftlich auf 
andere Bedienstete übertragen. 

 
 
 
 

 
b)   Änderungen der Aufträge zwecks Erweiterung, 

Reduzierung oder Abänderung des Leistungs-
umfanges oder der Beschaffenheit der Leis-
tungen müssen schriftlich vereinbart werden; 
dabei sind ggf. gleichzeitig die durch die Auf-
tragsänderung in Betracht kommenden neuen 
Preise zu vereinbaren. Da die Auftragsänderun-
gen im Zusammenhang mit dem zugrunde lie-
genden Auftrag stehen, sind sie in Bezug auf 
Wertgrenzen und Zuständigkeiten als Einheit 

den ausdrücklich anerkannt werden. In dem Auf-
tragsschreiben ist darauf hinzuweisen, dass diese 
anerkannten Bedingungen mit der Auftragserteilung 
Bestandteil des Vertrages werden. 

 
 
§ 7 

Zuständigkeiten für Vergabeentscheidungen 

 
(1) Für die Entscheidung über die Vergabe gelten folgen-

de Regelungen: 

 
a)   Über Aufträge bis zu einem voraussichtlichen 

Auftragswert in Höhe von 40.000,00 Euro (ohne 
Umsatzsteuer) entscheidet der Bürgermeister, 

in den übrigen Fällen der Verwaltungsaus-
schuss. Für Betriebsausschüsse von Eigenbe-
trieben können gesonderte Wertgrenzen fest-
gelegt werden. Der Bürgermeister kann seine 

Entscheidungsbefugnis bis zu bestimmten Be-
trägen oder für bestimmte Bereiche durch 
Dienstanweisung oder schriftlich durch Einzelre-
gelung auf andere Bedienstete übertragen. 

 

 
b)   Änderungen der Aufträge zwecks Erweiterung, 

Reduzierung oder Abänderung des Leistungs-
umfanges oder der Beschaffenheit der Leis-
tungen müssen schriftlich vereinbart werden; 
dabei sind ggf. gleichzeitig die durch die Auf-
tragsänderung in Betracht kommenden neuen 
Preise zu vereinbaren. Da die Auftragsände-
rungen im Zusammenhang mit dem zu-
grunde liegenden Auftrag stehen, sind sie 
in Bezug auf Wertgrenzen und Zuständig-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begriffliche Anpassung 
 
 
Anpassung an die Regelungen 
der Betriebssatzungen 
 
 
 
Delegation auch durch Dienstan-
weisung möglich (z. B. durch die 
Allgemeine Dienst- und Ge-
schäftsanweisung – ADGA) 
 
 
 
 
 
 
Streichen des Satzes, da nach-
folgend genauere Regelungen 
getroffen werden  
 



zu behandeln. Übersteigt die Summe des ur-
sprünglichen Angebotes und des Nachtragsan-
gebotes die Grenze hinsichtlich der Zuständig-
keiten, so ist die erforderliche Entscheidung vom 
nunmehr zuständigen Organ einzuholen; dies 
gilt nicht, wenn die Mehrkosten durch entspre-
chende Einsparungen bei anderen Gewerken 
gedeckt werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Muss eine Ausschreibung aufgehoben werden, trifft 

die Entscheidung darüber das Organ, das über die 
Vergabe zu entscheiden hätte. 

 

keiten als Einheit zu behandeln. Ergeben 
sich Nachträge durch Ausführungsänderun-
gen in geringerem Umfang oder durch unvor-
hergesehene Umstände während der Bauaus-
führung, ist die Zustimmung des Bürgermeis-
ters erforderlich; er kann diese Befugnis bis 
zu bestimmten Beträgen oder für bestimmte 
Bereiche durch Dienstanweisung oder schrift-
lich durch Einzelregelung auf andere Be-
dienstete übertragen. Übersteigt die Summe 
des ursprünglichen Auftrags und des Nach-

tragsangebotes die Grenze hinsichtlich der Zu-
ständigkeiten nach Buchstabe a), so ist die er-
forderliche Entscheidung vom nunmehr zu-
ständigen Organ einzuholen der Verwal-
tungsausschuss oder ggf. der Betriebsaus-
schuss darüber in Kenntnis zu setzen; dies 
gilt nicht, wenn die Mehrkosten durch entspre-
chende Einsparungen bei anderen Gewerken 
derselben Baumaßnahme gedeckt werden 
können. Entscheidungen über Nachträge für 
eine räumliche Ausdehnung der Baumaß-
nahme unterliegen der Zuständigkeit des 
Verwaltungsausschusses oder ggf. des Be-
triebsausschusses, wenn dieser bereits für 
die Entscheidung über den Ursprungsauftrag 
zuständig war oder durch die Erweiterung die 
Wertgrenze nach Buchstabe a) überschritten 
wird. 

 
 
(2) Muss eine Ausschreibung aufgehoben werden, trifft 

die Entscheidung darüber das Organ, das über die 
Vergabe zu entscheiden hätte. 

 

Die bisherige Regelung bei erfor-
derlichen Nachträgen hat sich als 
wenig praktikabel erwiesen, da 
bei kleinen und unvorhergesehe-
nen Auftragsänderungen während 
der Bauausführung oftmals eine 
schnelle Entscheidung notwendig 
ist, um die Arbeiten nicht unnötig 
zu verzögern. Die Entscheidung 
hierüber sollte deshalb vom Bür-
germeister bzw. den Bediensteten 
getroffen werden. Bei Überschrei-
ten von Zuständigkeitsgrenzen ist 
der Verwaltungsausschuss oder 
ggf. der Betriebsausschuss zu 
informieren.  
 
 
 
Einfügung zur Klarstellung 
 
Ist durch einen Nachtrag die 
räumliche Erweiterung bzw. Aus-
dehnung einer Maßnahme vorge-
sehen, bleibt der Verwaltungs-
ausschuss oder ggf. der Be-
triebsausschuss im Rahmen sei-
ner Wertgrenzen weiterhin zu-
ständig. 
 
 
 
 
 
 



 
§ 8 

 

 
1. Die Auftragserteilung hat bis auf kleinere Bestellun-

gen des täglichen Bedarfs stets schriftlich zu erfol-
gen. Dabei sind die Formvorschriften nach § 86 
NKomVG zu beachten. 

 
 
 
 
 
2. Bei der Vergabe von Aufträgen an Ratsmitglieder und 

sonstige Mitglieder von Ausschüssen gilt § 58 
NKomVG in Verbindung mit § 3 der Hauptsatzung. 

 
 
§ 9 

 

 
Soweit die Vorschriften dieser Ausschreibungs- und 
Vergabeordnung auf den Abschluss von Architekten-, 
Ingenieur- und Gutachterverträgen anwendbar sind, gel-
ten sie für die Beauftragung dieser Leistungen entspre-
chend. Bei Erreichen oder Überschreiten der maßgeb-
lichen Schwellenwerte ist die Vergabeordnung für freibe-
rufliche Dienstleistungen (VOF) in ihrer jeweils gültigen 
Fassung anzuwenden. 
 
 
 
 
 
 

 
§ 8 

Auftragserteilung 

 
Die Auftragserteilung hat bis auf kleinere Bestellungen 
des täglichen Bedarfs stets schriftlich zu erfolgen. Dabei 
sind die Formvorschriften nach § 86 NKomVG zu beach-
ten. 

 

 
§ 9 

Vergabe von Aufträgen an Ratsmitglieder 

 
Bei der Vergabe von Aufträgen an Ratsmitglieder und 
sonstige Mitglieder von Ausschüssen gilt § 58 NKomVG 
in Verbindung mit § 3 der Hauptsatzung. 

 
 

§ 10 
Freiberufliche Leistungen 

 
(1) Für die Vergabe von freiberuflichen Leistungen 

gelten die jeweiligen Vorschriften der VgV bzw. 
der UVgO. 

 
(2) Soweit die Vorschriften dieser Ausschreibungs- und 

Vergabeordnung auf den Abschluss von Architek-
ten-, Ingenieur- und Gutachter- und ähnlichen Ver-

trägen anwendbar sind, gelten sie für die Beauftra-
gung dieser Leistungen entsprechend. 

 
 
 
 
 

 
Trennen der Regelungen des 
bisherigen § 8 Nrn. 1 und 2 in die 
§§ 8 und 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verweis auf die geltenden spezi-
ellen Rechtsvorschriften 
 
 
Bisher in S. 1 geregelt 
 
Ergänzung um weitere mögliche 
freiberufliche Leistungen 
 
 
 
 
 
 



 
§ 10 

 

 
Diese Ausschreibungs- und Vergabeordnung tritt am 
01.01.2002 in Kraft. Sie ersetzt die Ausschreibungs- und 
Vergabeordnung vom 13.03.1997. 
 
 
 
 
Varel, 30.07.2001 
 
 

gez. Fabian 
 

Fabian 
Bürgermeister 
 
 

 
§ 11 

Inkrafttreten 

 
Diese Ausschreibungs- und Vergabeordnung tritt am …   

in Kraft. Sie ersetzt die Ausschreibungs- und Vergabeord-
nung vom 30.07.2001, zuletzt geändert durch die 2. 
Änderungsverordnung vom 24.07.2014. 

 
 
 
Varel, … 

 
 
 
 

Wagner 
Bürgermeister 
 
 

 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Änderung 
 
 

 


